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Sehr geehrte Frau ████,

gerne begründe ich, weshalb ich in dem konkreten Fall Ihres Antrages eine zustellfähige 

Postadresse benötige.

Sie erbitten vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) die Übersendung der vorhandenenDokumente, die sich mit der Frage des Umgangs 

mit pseudonymen/ anonymen IFG-Anfragen befassen. Ihrem Antragt werde ich nur teilwei-

se stattgeben können, weil manche Dokumente Gegenstand noch andauernder behördli-

cher Beratungen sind und deshalb die Schutzbestimmung des § 3 Nr. 3b Informationsfrei-

heitsgesetz (IFG) einschlägig ist.

Für die korrekte Bearbeitung von Anträgen auf Informationszugang nach dem IFG gilt Fol-

gendes: Sollten – nach  Prüfung  des  Einzelfalls – Ausschlussgründe  dem  Informationszu-

gang zumindest  teilweise  entgegenstehen,  Drittbeteiligungen  und/oder  Schwärzungen 

durchzuführen und/oder Gebühren zu erheben sein, ist eine ordnungsgemäße Bekanntga-

be  des  (insoweit)  belastenden  IFG-Bescheides  mit  Blick  auf  die  Zurechnung  dieser  belas-

tenden Rechtswirkungen und die Bestimmung der Rechtsbehelfsfristen sicherzustellen. In 

diesen Fällen ist die Übermittlung des „Klarnamens“ und der Postadresse erforderlich und 

datenschutzrechtlich gerechtfertigt. Dem  Antragsteller  ist  allerdings  einzelfallbezogen  zu 

begründen,  warum  die Übermittlung der  Postadresse erforderlich ist. Der  nach  Mitteilung 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

Per Email an: 

███████████████████████
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Seite 2 von 2 von Name und Postanschrift zu fertigende IFG-Bescheid muss damit nicht voll-inhaltlich 

vorweggenommen werden. 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, mir eine zustellfähige Postadresse zu nennen, damit ich 

Ihnen den Bescheid und die zugehörigen Dokumente zusenden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Schlögel 

 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


